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Informationen zu zweitägigen Seminaren  
im Hohenwart Forum  

 

Stornierungsbedingungen 
Wenn Sie verhindert sind am Seminar teilzunehmen, geben Sie bitte der GHD Bescheid und 
sagen Sie ab drei Wochen vor Seminarbeginn die für Sie gebuchten Leistungen auch direkt im 
Tagungszentrum ab (07234 - 606-0).  

Bei nicht rechtzeitiger Absage im Hohenwart Forum können Stornierungskosten entstehen:  
 Bis eine Woche vor geplanter Anreise ist eine Stornierung kostenfrei.  
 Bei Stornierung bis 24 Stunden vor Anreise werden 50% der gebuchten Leistungen be-

rechnet, sofern eine andere Vermietung nicht möglich war.  
 Bei Stornierung weniger als 24 Stunden vor Anreise werden 80% der gebuchten Leistun-

gen in Rechnung gestellt.  
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Tagungsstätte auf die Verbindlichkeit ihrer Buchun-
gen angewiesen ist. 

 

Kosten  
Falls Sie bei Ihrer Online-Anmeldung die Option „Zimmer buchen“ ausgewählt haben, wurde für 
Sie verbindlich ein Einzelzimmer mit Verpflegung im Tagungszentrum reserviert. Die Kosten 
hierfür belaufen sich auf etwa 143 Euro (ca. 65 Euro für eine Übernachtung und ca. 78 Euro für 
die Verpflegung). 

Wenn Sie als Tagesgast an zweitägigen Seminaren teilnehmen, belaufen sich die Kosten für die 
Verpflegung auf ca. 48 Euro für die beiden Tage. Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, 
die Verpflegung abzubestellen. 

 

Kostenerstattung durch die GHD 

Für Professorinnen und Professoren der HAW im Geschäftsbereich des MWK: 

Sie übernehmen die Kosten für Übernachtung und Verpflegung zunächst selbst und rechnen 
diese dann (zusammen mit den Reisekosten) über die GHD in Anlehnung an das Landesreise-
kostengesetz (LRKG) ab. Der Erstattungsbetrag ist aufgrund des Mehraufwandprinzips nach § 3 
LRKG nicht komplett mit Ihren Auslagen identisch: Die Übernachtung wird komplett erstattet, in 
Abhängigkeit Ihrer Reisedauer erhalten Sie Tagegeld (bis zu 24 Euro für zwei Tage, Tagesgäste 
bis zu 12 Euro.) Somit verbleibt für Sie ein Eigenanteil in der Regel von ca. 54 Euro bzw. für 
Tagesgäste in der Regel von ca. 36 Euro. 
 
Für Teilnehmende von Hochschulen außerhalb des Geschäftsbereichs des MWK  
(HS für Rechtspflege Schwetzingen, HS für Polizei BW): 

Sie übernehmen die Kosten für Übernachtung und Verpflegung selbst und können diese gege-
benenfalls an Ihrer eigenen Hochschule geltend machen. 
 
Für Lehrbeauftragte und Akademische Mitarbeitende: 

Sie übernehmen die Kosten für Übernachtung und Verpflegung selbst. Akademische Mitarbei-
tende und können diese gegebenenfalls an Ihrer eigenen Hochschule geltend machen. 
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